
Die Schwerbehindertenvertretung ist die besondere Interessen- 
vertretung der schwerbehinderten und gleichgestellten Mitarbei-
ter*innen. 

Um die Belange schwerbehinderter Mitarbeiter*innen kümmern 
sich die Vertrauenspersonen; sie stehen aber selbstverständlich 
auch denjenigen mit Rat und Hilfe zur Verfügung, die gesund-
heitliche Probleme haben oder noch nicht als „schwerbehindert“ 
gelten.

Die Schwerbehindertenvertretung unterstützt und berät in 
allen Fällen, die mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung 
und einer darauf folgenden Behinderung zu tun hat.

  Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen

   Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen

   Beratung und Hilfestellung schwerbehinderter Menschen

   Überwachung, dass Gesetze und Regelungen zugunsten 
schwerbehinderter Menschen und deren Interessenvertretung 
umgesetzt werden

   Hilfe und Unterstützung bei Antragstellung

   Zusammenarbeit mit externen Partnern wie Integrationsfach-
dienst, Integrationsamt, Arbeitsagenturen, Rententrägern usw.

Die vertrauensvolle und gut vernetzte Zusammenarbeit zwischen 
der MAV und den Vertrauenspersonen ist eine wichtige Vorausset-
zung für die Teilhabe der schwerbehinderten und gleichgestellten 
Menschen am Arbeitsleben, z. B. bei:

   Stellenbesetzungen

   Einzelfallentscheidungen

   Beteiligung bei der Durchführung des Betrieblichen  
Eingliederungsmanagements

SBV – WAS IST DAS?

AUFGABENSCHWERPUNKTE ZUSAMMENARBEIT MIT DER MAV


